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Betreff:   
Erlass einer Schulbezirkssatzung 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 63 Abs. 2 Niedersächsisches Schulgesetz „legen die Schulträger für jede 
Schule einen Schulbezirk fest“. Diese Festlegung hat in Form einer Satzung zu 
erfolgen. Da die Schulbezirke für die Grundschulen in Sande bislang auf Grundlage 
einer Allgemeinverfügung festgelegt wurden, ist der Erlass einer entsprechenden 
Satzung nachzuholen, worauf der Nds. Landesrechnungshof im Rahmen seiner 
Schwerpunktprüfung im letzten Jahr hingewiesen hat. 
 
Derzeit gibt es für jede Schule einen eigenen Schulbezirk. Das Schulgesetz schreibt 
dieses jedoch nicht vor. Vielmehr gehört die Einteilung der Schulbezirke als Teil der 
Schulträgerschaft zum eigenen Wirkungskreis der Schulträger und ist nach 
pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen. Daraus ergeben sich aus Sicht der 
Verwaltung folgende Alternativen für die künftige Handhabung: 
 
- ein gemeinsamer Schulbezirk für alle Grundschulen 
- drei Schulbezirke, für jede Grundschule einen 
 
Ein gemeinsamer Schulbezirk  
 
- Eltern besitzen eine Wahlfreiheit zwischen den Schulen  
-  für die Schulen werden Kapazitätsgrenzen festgelegt  
-  für die Auswahlentscheidung der Schulen bei Erreichen der Kapazitätsgrenze 

werden Kriterien in der Satzung festgelegt  
 
Zur Festlegung dieser Kriterien gibt es wiederherum verschiedene Möglichkeiten: 
 
1. Alternative: Festlegung von Schuleinzugsbereichen 
 
Es werden Schuleinzugsbereiche beispielsweise analog zu den jetzigen 
Schulbezirken gebildet. Im Falle der Übernachfrage an einer Schule sind zuerst die 
Kinder aufzunehmen, deren Eltern ihre Wohnung im Schuleinzugsbereich haben und 
im Weiteren die Kinder, die einen wichtigen Grund darlegen können. Danach erfolgt 
die Verteilung der Plätze unter dem Gesichtspunkt der Entfernung. 
 



2. Alternative: Festlegung von Schuleinzugsbereichen mit Losentscheid 
 
Wie Alternative 1 mit dem Unterschied, das Restplätze nicht unter dem 
Gesichtspunkt der Schulwegzeit oder der Entfernung vergeben werden, sondern per 
Losentscheid. 
 
Vor- und Nachteile eines gemeinsamen Schulbezirks für alle drei Grundschulen 
 

Vorteile Nachteile 

Kleine Schulen können mehr Zulauf 
erhalten  Stärkung der Schulstandorte 

Kleine Schulen könnten SchülerInnen 
verlieren, weil Angebote in der größeren 
GS Sande (AG’s, Ganztag) vielfältiger 
sind 

Wegfall der Erteilung von 
Ausnahmegenehmigungen zum Besuch 
einer Schule außerhalb des zuständigen 
Schulbezirks  Reduzierung 
Verwaltungsaufwand 

Ggfs. höhere Kosten für die 
Schülerbeförderung 

Wahlfreiheit der Eltern Die Erstellung von Prognosen zur 
Schulentwicklung ist kaum möglich 

Wettbewerb der Grundschulen für ein 
hohes qualitatives Angebot wird 
unterstützt 

 

Vermeidung von An- und Umbauten bei 
Erreichen der Kapazitätsgrenze durch 
Umlenkung auf andere Schulen 
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Diese und die folgende Auflistung der aufgeführten Vor- und Nachteile sind 
ausdrücklich nicht abschließend zu sehen, sondern spiegeln lediglich einzelne, 
aus Sicht der Verwaltung wesentliche Aspekte, wieder. 
 
 
Drei Schulbezirke 
 
Für jede Schule wird ein Schulbezirk festgelegt, sinnvollerweise entsprechend der 
aktuellen Einteilung (siehe Anlage). Eine Beschulung außerhalb des maßgeblichen 
Schulbezirkes wäre nur dann über eine Ausnahmereglung möglich, wenn ein 
wichtiger Grund oder pädagogische Gründe vorliegen. 
 
 

Vorteile Nachteile 

Schulentwicklungsprognosen können 
angestellt werden 

Kleinere Standorte können nicht gestärkt 
werden  es drohen Schulschließungen 



Kurze Schulwege Erhöhter Verwaltungsaufwand für 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
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Fraktionsberatungen: 
 
Die Fraktionen und Gruppen sowie die zusätzlichen Ausschussmitglieder beraten 
über die verschiedenen Varianten einer Schulbezirkssatzung. Eine 
Beschlussempfehlung mit anschließender Beschlussfassung im 
Verwaltungsausschuss und im Rat erfolgt in der nächsten Sitzung des 
Schulausschusses am 23.02.2016. Ziel ist die Verabschiedung der 
Schulbezirkssatzung in der Ratssitzung am 07.03.2016. 
.  
  
   
Anlagen: 
 
Satzungsentwürfe zu den einzelnen Varianten 
Übersicht aktuelle Schulbezirkseinteilung 
 
 
 
 
 
 

Stamer   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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